
Der Kreisausschuss genehmigt nachfolgende Dringlichkeitsentscheidung: 
 
1) Die Kreiswirtschaftsförderung wird die für die Unternehmen dringend benötigten 
Informationen über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten sammeln und gebündelt auf 
der Homepage des Rhein-Sieg-Kreise darstellen.  
 
2) Diese Informationen werden stetig aktualisiert und auch zukünftig beschlossene 
Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung frühzeitig kommuniziert. 
  
3) Die Kreiswirtschaftsförderung wird die kommunalen Wirtschaftsförderungen zeitnah 
über alle Neuerungen, Änderungen und/ oder Ergänzungen der Förderangebote 
informieren und die Informationen digital zur Verfügung stellen. Stetiger Austausch mit 
den Kommunen und den Kammern ist sicherzustellen. 
  
4) Die Kreiswirtschaftsförderung wird neben den kommunalen Ansprechpartnern den 
Betrieben, Unternehmen und Freiberuflern auch zur persönlichen Beratung und Betreuung 
zur Verfügung stehen. Die Kontaktmöglichkeiten sind ebenfalls öffentlichkeitswirksam 
bekannt zu geben. Personelle Kapazitäten  
müssen dem Bedarf angepasst werden. 
 
 


